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Merkblatt zu Zahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten — 
Übungsleiterfreibetrag und Ehrenamtspauschale

Dieses Merkblatt soll sowohl den ehrenamtlich Tätigen, als auch den steuerbegünstigten Körper
schaften, die Zahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten leisten, einen Überblick über diese Rege
lungen geben.

Übungsleiterfreibetrag

Der sogenannte Übungsleiterfreibetrag (§ 3 Nr. 26 Einkommensteuergesetz  EStG) wurde 
durch das Vereinsbesteuerungsgesetz vom 25. Juni 1980 eingeführt. Ursprünglich war der 
Steuerfreibetrag auf die namensgebenden Übungsleiter beschränkt. Sukzessive wurde die 
begüns tigte Tätigkeit in den folgenden Jahren erweitert (Chorleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer 
oder vergleichbare Tätigkeiten sowie künstlerische Tätigkeiten oder pflegerische Tätigkeiten). 
Die begünstigten Tätigkeiten der Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher oder Betreuer im Dienst oder 
Auftrag einer steuerbegünstigten Körperschaft haben gemeinsam, dass bei ihrer Ausübung 
durch persönliche Kontakte Einfluss auf andere Menschen genommen wird, meistens um diesen 
Personen Wissen, Kenntnisse, Fähigkeiten oder Fertigkeiten zu vermitteln. Gemeinsamer Nenner 
dieser Tätigkeiten ist daher in der Regel die pädagogische Ausrichtung, aber auch die neben
berufliche Tätigkeit als Examensprüfer, als Künstler oder im Rettungsdienst für eine steuerbe
günstigte Körperschaft fallen unter § 3 Nr. 26 EStG. Die Höhe des Freibetrags wurde im Laufe 
der Jahre angepasst. Die letzte Erhöhung auf 2.400 Euro (von 2.100 Euro) erfolgte im Jahr 2013 
durch das Gesetz zur Stärkung des Ehrenamts vom 21. März 2013.

Ehrenamtspauschale

Durch das Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements vom 10. Oktober 
2007 wurde in § 3 Nr. 26a EStG eine Neuregelung zur Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten 
geschaffen (sogenannte Ehrenamtspauschale). Mit diesem neuen Freibetrag werden Einnahmen 
aus nebenberuflichen gemeinnützigen Tätigkeiten für steuerbegünstigte Körperschaften beim 
Empfänger bis zu einem Betrag von 720 Euro (bis 2012: maximal 500 Euro) im Jahr steuerfrei 
gestellt.

Begünstigt durch die Ehrenamtspauschale sind sämtliche Tätigkeiten im gemeinnützigen, mild
tätigen und kirchlichen Bereich. Eine Beschränkung auf bestimmte berufsmäßig abgegrenzte 
Tätigkeiten (wie § 3 Nr. 26 EStG beim Übungsleiterfreibetrag) sieht die Ehrenamtspauschale nicht 
vor. Begünstigt sind demnach zum Beispiel die Tätigkeiten der Vorstandsmitglieder, des Kassiers, 
der Bürokräfte, des Reinigungspersonals, des Platzwartes, des Aufsichtspersonals.

Gemeinsame Voraussetzungen beim Empfänger

Die ehrenamtliche Tätigkeit muss nebenberuflich ausgeübt werden. Das bedeutet, dass 
der tatsächliche Zeitaufwand nicht mehr als ein Drittel der Arbeitszeit eines vergleichbaren 
Vollzeiterwerbs betragen darf. Nebenberuflich können demnach auch Personen tätig sein, die 
keinen Hauptberuf im arbeitsrechtlichen Sinn ausüben, wie zum Beispiel Hausfrauen, Studenten, 
Rentner oder Arbeitslose.
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